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Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans Elm-78 "Hauptstraße/Post-

straße" 

 

Sachverhalt: 

Der Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 

14. November 2022 die Aufstellung und Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplans Elm-

78 „Hauptstraße/Poststraße“ beschlossen. Die Zielsetzung der Planung besteht darin, in dieser 

zentralen Lage weitere Wohnungsangebote zu schaffen und zu sichern sowie das bestehende 

Zentrum mit seinen gewerblichen Angeboten zu stärken. 

 

Im Zeitraum vom 5. Dezember 2022 bis einschließlich 20. Januar 2023 hat die Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Mit Schreiben vom 15. November 2022 ist 

die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

erfolgt. 

 

Die aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden- und Trä-

gerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen 

sind in der beigefügten Abwägungstabelle mitsamt den entsprechenden Abwägungsvorschlä-

gen aufgeführt. 

 

 



 

 

Verwaltungsvorlage 870-2020/2025   Seite 2 von 2 

Beschlussvorschlag: 

a) Über die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen wird entsprechend der 

dieser Vorlage als Anlage beigefügten Abwägungstabellen entschieden. Die dort aufgeführten 

Abwägungsvorschläge werden als Abwägungsergebnis übernommen. Die Abwägung über die 

Gesamtheit der Anregungen aus den Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB wird 

beschlossen. 

b) Die 1. Änderung des Bebauungsplans Elm-78 „Hauptstraße/Poststraße“ wird gemäß § 10 

des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 394) i. V. m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), als Satzung be-

schlossen. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Planzeichnung 

2. Begründung 

3. Artenschutzprüfung 

4. 1. Änderung B-Plan Elm-78 - Schalltechnische Untersuchung 

5. Abwägungstabelle Öffentlichkeit 

6. Abwägungstabelle Behörden 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☒ 




